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ENTWURF  

Leitlinie der Gemeinde Neufahrn zur Anwendung der Paragrafen  

31(3), 34(3b) und 246e Baugesetzbuch (Bauturbo) 

 

1. Einleitung 

Der Bundesgesetzgeber hat mit dem „Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und 

Wohnraumsicherung“ („Bauturbo“) drei neue Instrumente zur Beantragung von Baugenehmigungen 

für Wohnbauvorhaben eingeführt: 

 §31 (3) BauGB – Abweichung von Bebauungsplänen, auch in den Grundzügen 

 §34 (3b) BauGB – Abweichung vom Einfügungsgebot 

 §246e BauGB – Abweichung von allen Normen des BauGB, somit auch §35 BauGB  

 

Für die Erteilung der Baugenehmigung ist die gemeindliche Zustimmung nach §36a BauGB eine 

zwingende Voraussetzung. Die Zuständigkeit für die Zustimmung der Gemeinde ist in der 

Geschäftsordnung der Gemeinde Neufahrn geregelt und liegt beim Ausschuss für Bau, Umwelt und 

Mobilität, soweit sie nicht auf den ersten Bürgermeister übertragen worden ist (§13 (2) Nr. 5 d GO). 

Zur Anwendung der Bauturbo-Regelungen hat der Gemeinderat diese Leitlinie verabschiedet, aus der 

hervorgeht, welche Voraussetzungen zur Erteilung der Zustimmung erfüllt sein müssen. 

Grundsätzlich besteht die Bereitschaft der Gemeinde Neufahrn, Wohnungsbauvorhaben im Rahmen 

der Bauturbo-Regelungen zu unterstützen. Es soll ein nachweisbarer Mehrwert für die 

Wohnungssituation in der Gemeinde Neufahrn entstehen. Nachverdichtungen, Aufstockungen, 

Umnutzungen von Bestandsgebäuden sowie Baulückenschließungen werden ausdrücklich begrüßt. 

Größere Wohnungsbauvorhaben ab 20 Wohneinheiten werden von der Gemeinde ebenfalls positiv 

gesehen, wenn sie den unten genannten Anforderungen hinsichtlich des geförderten 

Wohnungsbaus, des Anteils an familiengerechten Wohnungen und der Barrierefreiheit entsprechen. 
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Ziel dieser Leitlinie ist es, dass möglichst nur zustimmungsfähige Anträge bereits zustimmungsfähig 

sind, wenn sie in das Baugenehmigungsverfahren gelangen. Dazu wird ausdrücklich empfohlen, dass 

Wohnungsbauvorhaben auf Grundlage der Bauturbo-Regelung vor Einreichung eines Bauantrags mit 

der Verwaltung vorabgestimmt werden. Ohne positiv abgeschlossene Vorabstimmung besteht das 

Risiko, dass die Bauvorstellungen des Antragstellers nicht den Vorstellungen der Gemeinde Neufahrn 

von der städtebaulichen Entwicklung entsprechen und infolgedessen die Zustimmung versagt wird. 

 

2. Voraussetzung für die Zustimmung der Gemeinde 

Die Zustimmung nach §36a BauGB beziehungsweise nach §246e in Verbindung mit 36a 

BauGB erteilt die Gemeinde Neufahrn, wenn die nachfolgenden Gesichtspunkte im 

Wesentlichen gewahrt sind: 

a) Vereinbarkeit mit den Vorstellungen der Gemeinde von der städtebaulichen 

Entwicklung und Ordnung (städtebauliche Zielsetzungen) 

b) Verpflichtung des Vorhabenträgers zur Einhaltung bestimmter städtebaulicher 

Anforderungen (Bereitschaft zum Abschluss eines städtebaulichen Vertrags) 

Zu 2.a) Vereinbarkeit mit städtebaulichen Zielsetzungen 

Vorhaben müssen folgende grundsätzliche Ziele berücksichtigen: 

- Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

- Städtebauliche Qualität 

- Schaffung von kostengünstigem Wohnraum 

- Familiengerechte Größe der Wohnungen 

- Barrierefreiheit der Wohnungen nach DIN 18040-2 

- Berücksichtigung der Ziele des integrierten Stadtentwicklungskonzepts für die 

Ortsmitte Neufahrns  

- Sicherung von dauerhaft tragfähigen gewerblichen Nutzungen und entsprechender 

Entwicklungspotentiale 

- Ökologische und klimatische Gesichtspunkte wie Begrünung und Ortsrandgestaltung 

- Schutz der landwirtschaftlichen Betriebsstätten 

Größere Vorhaben ab 20 mit dem Vorhaben neu geschaffenen Wohneinheiten müssen 

folgende Bedingungen erfüllen: 

- Das Vorhaben weist einen Anteil von mindestens 25 Prozent nach den 

Bestimmungen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus errichteter Wohneinheiten 

auf. 

- Mindestens 75 Prozent der Wohnungen haben eine familiengeeignete Größe 

- Alle Wohnungen sind barrierefrei nach DIN 18040-2 

Zu 2.b) Abschluss Zustimmungsvertrag (städtebaulicher Vertrag): 

Unabdingbare Voraussetzung zur Erteilung der Zustimmung zu einem Vorhaben ist der 

Abschluss eines Zustimmungsvertrags, in dem folgender Punkt geregelt wird: 
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- Umsetzungsverpflichtung: Baubeginn spätestens 18 Monate nach Erteilung der 

Baugenehmigung, Fertigstellung des Vorhabens spätestens 3 Jahre nach Erteilung der 

Baugenehmigung 

Weitere Punkte des städtebaulichen Vertrags können sein (nicht abschließend): 

- Anteil öffentlich geförderter Wohnungsbau 

- Anteil familiengerechter Wohnungen 

- Barrierefreiheit nach DIN 18040-2 

- Grundstücksabtretung für öffentliche Verkehrsflächen 

- Ausbaumaßnahmen der öffentlichen Erschließung 

- Nutzungsbindung für best. Bevölkerungsgruppen 

- Begrünungsmaßnahmen 

- Maßnahmen des Artenschutzes (CEF) 

- Maßnahmen des Naturschutzes (Kompensation) 

 

3. Maßstäbe für die Abwägung der Belange bei der Zustimmung 

- Das Vorhaben löst voraussichtlich keine städtebaulichen Missstände aus (zu 

berücksichtigende Belange analog § 1 (6) BauGB) 

- Das Vorhaben weist eine angemessene städtebauliche und freiräumliche Qualität auf 

- Bei Anwendung des § 31 (3) BauGB: das Vorhaben löst keinen 

Gebietserhaltungsanspruch aus und führt nicht zur Funktionslosigkeit des 

Bebauungsplans 

- Bei Anwendung des § 34 (3b) BauGB: Das Vorhaben führt aufgrund seiner 

Vorbildwirkung für die weitere Entwicklung nicht zu einer ungewünschten 

städtebaulichen Folgeentwicklung. Das Vorhaben löst auch keine städtebaulichen, 

bewältigungsbedürftigen Spannungen aus. 

- Bei Anwendung des § 246e BauGB: es besteht keine Unklarheit hinsichtlich der 

städtebaulichen Entwicklungsziele der Gemeinde und das Vorhaben liegt nicht im 

Landschaftsschutzgebiet 

 

4. Ablauf des Zustimmungsprozesses 

Zielsetzung der Leitlinie zum Wohnungsbau-Turbo ist es, ein investitionsfreundliches Umfeld 

durch schnelles Verwaltungshandeln, Transparenz, klare Prozesse, Rechtmäßigkeit, 

Verlässlichkeit und Planbarkeit zu schaffen. Eine Verbindliche Vorabstimmung des 

Vorhabens soll innerhalb weniger Wochen möglich sein. 

Städtebauliche Anforderungen und Verpflichtungen sind vor Antragstellung bekannt, 

dadurch ist eine Beratung und Qualifizierung des Vorhabens vor Antragstellung möglich, 

wodurch möglichst nur Anträge gestellt werden, denen auch zugestimmt werden kann. 

Phase A Vorabstimmung 
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- Planungsrechtliche Einordnung und überschlägige Prüfung der Erfüllung der 

Zustimmungsanforderungen 

- Ermittlung der Betroffenheiten öffentlicher Belange und nachbarlicher Interessen 

Phase B Qualifizierung 

- Erarbeitung einer zustimmungs- und genehmigungsfähigen Planung 

- Lösung von Planungskonflikten 

- Entwurf des Zustimmungsvertrags 

- Dokumentation der abgestimmten Lösungen 

Phase C Baugenehmigungsverfahren 

- Einreichung des abgestimmten Antrags 

- Prüfung der Planung 

- Abschluss des Zustimmungsvertrags 

- Erteilung der Zustimmung (ggf. unter der Bedingung des Abschlusses des 

Zustimmungsvertrags bis zur Erteilung der Baugenehmigung in entsprechender 

Anwendung von §158 (1) BGB) 

- Baugenehmigung 

 

 

BAL 10.06.2026 
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Anlage 

 

Schema der inhaltlichen Prüfung des zur Zustimmung vorgelegten Vorhabens 

 

 

 

Schema des Ablaufs der Prüfung 
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Aufzählung der Belange des § 1 (6) BauGB 

 


